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Thema: Ergebnisse der Brandschutz- und Katastrophenschutzbedarfsplanung 
 
 
Hinweise zur Bedarfsplanung 
 
Die bisherige Bedarfsplanung basiert auf einem Konzept aus dem Jahr 1994, welches regelmäßig 
fortgeschrieben wurde. Es beschreibt die Entwicklung der Feuerwehr bis zum Jahr 2020, mit dem 
Ziel der größtmöglichen Kosteneinsparung bei Erfüllung von Mindeststandards (Beschluss-Nr.: 
122-4(II)94).  
 
Im Jahr 2021 wurde eine Brandschutzbedarfsplanung beauftragt. Im Rahmen der Bedarfs-
planung (Anlage 1) wurden mit dem Stand 01/2022 die Bevölkerungsstruktur, die Flächen-
nutzung, Sonderobjekte, die Löschwasserversorgung, das Einsatzaufkommen, besondere 
Gefahren (Hochwasser, Starkregen und Sturm) und die aktuelle Leistungsfähigkeit der 
Feuerwehr Magdeburg betrachtet.  
Stadtplanerische Entwicklungen, wie die Ansiedlung von INTEL, Wohnbebauung auf dem 
Gelände von RAW und Fahlberg List, südliche Elbquerung oder mögliche interkommunale 
Zusammenarbeiten zur Gefahrenabwehr mit benachbarten Kommunen, sind somit noch nicht 
Bestandteil der vorliegenden Risikobetrachtung. 
 
Die Stadt hat gemäß § 2 Abs. 2 BrSchG für den Brandschutz und die Hilfeleistung eine 
leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten. Die Feuerwehr soll so 
organisiert werden, dass sie in der Regel zu jeder Zeit an jedem Ort ihres Zuständig-
keitsbereiches, der über öffentliche Verkehrsflächen zu erreichen ist, unter gewöhnlichen 
Bedingungen innerhalb von 12 Minuten nach Alarmierung am Einsatzort eintreffen kann. Diese 
Mindestforderungen des Gesetzgebers gelten als Bemessungsgrundlage pauschal für alle 
öffentlichen Feuerwehren in Sachsen-Anhalt. Sie werden auch in Magdeburg weiterhin 
weitestgehend eingehalten. 
 
Darüber hinaus wird der aktuelle Stand der Technik für Städte mit Berufsfeuerwehren in den 
Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF) beschrieben 
und geht davon aus, dass die Berufsfeuerwehr unter gewöhnlichen Bedingungen innerhalb von  
8 Minuten nach Alarmierung am Einsatzort eintreffen kann. Dieser Standard wurde durch den 
Gutachter zum Maßstab genommen.  
 
Zur Beurteilung wurden bemessungsrelevante Schadensszenarien (Schutzzielszenarien) heran-
gezogen. Auf deren Grundlage wurden der zur Gefahrenabwehr erforderliche Kräftebedarf und 
die erforderlichen Ausstattungsmerkmale abgeleitet. Die Leistungsfähigkeit einer Feuerwehr (hier 
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im Zusammenspiel von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr) wurde auf Basis der Qualitäts-
kriterien (Anlage 2) Hilfsfrist, Funktionsstärke, Erreichungsgrad und Einsatzmittel untersucht, um 
ein möglichst gleiches Schutzniveau in der ganzen Stadt im Hinblick auf das spezifische Risiko 
einzelner Stadtteile zu erreichen. 
 
Im Ergebnis der Bedarfsplanung empfiehlt der Gutachter: 
 
Für die Berufsfeuerwehr  

• Treffen von Strategieentscheidungen zur Standort- und Einsatzstruktur (Taktik), 

• den Bau von zwei neuen Feuer- und Rettungswachen mit Schaffung entsprechender 
Funktionsstellen, 

• eine Konsolidierung der Tagesdienststruktur im Amt 37, 

• Weiterführung der Neubauprojekte Lehrrettungswache, Leitstelle und Führungszentrum, 

• Umsetzung eines angepassten Fahrzeugkonzeptes 
 
Für die Freiwillige Feuerwehr 

• Förderung des Ehrenamtes, 

• stetige Einsatzkräftegewinnung, 

• Einsatz einer Alarm-APP, 

• Fortführung der begonnenen Baumaßnahmen (FF Ottersleben) und Neubauprojekte (FF 
Rothensee und FF Südost), 

• Beseitigung der festgestellten Mängel an den Bestandsgebäuden. 
 
Für den Katastrophenschutz 

• Stärkere Einbindung der Einsatzkräfte/Helfer in das Gesamtkonzept Katastrophenschutz, 

• niederschwellige Alarmierung und Einbindung in die Alarm- und Ausrückeordnung, 

• weitest gehende Herauslösung der Berufsfeuerwehr aus dem Katastrophenschutz zur 
Sicherstellung des Grundschutzes der Landeshauptstadt Magdeburg. 

 
Erste Schlussfolgerungen aus Sicht des Amtes: 
 
Der vorliegende Bedarfsplan sollte als Leitlinie zur Entwicklung der Feuerwehr und des 
Katastrophenschutzes mind. bis 2040 verstanden werden.  
 
Damit der aktuellen, sehr dynamischen Entwicklung der Stadt Magdeburg Rechnung getragen 
werden kann, wird eine engmaschige Fortschreibung des Bedarfsplanes für die nächsten Jahre 
erforderlich sein. Um die bedeutende Entwicklungen auf dem Gelände des ehemaligen RAW oder 
Fahlberg-List oder die INTEL-Ansiedlung zu würdigen, ist beabsichtigt, die nächste 
Fortschreibung bereits 2024 zu veranlassen. Weiterhin sollte eine Anpassung der Stellen an das 
KGST-Gutachten 2019 so schnell wie möglich umgesetzt werden, um mit den Berufsfeuerwehren 
in der näheren Entfernung wettbewerbsfähig zu bleiben. Für das gesamte Amt 37 sollte eine IT-
Risikoanalyse erstellt werden. 
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